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Auch in diesem Jahr wurde der Weihnachtsbaum im Bürgerbüro Ahrenshagen mit 

fantasievoller Bastelei von kleinen Dekorateuren verschönert.  

Wir bedanken uns bei den Kindern und dem Erzieherteam der Kita „Pusteblume“ 
Ahrenshagen für die stimmungsvolle Vorweihnachtszeit.  

Das Bürgerbüro Ahrenshagen 
 
 

 
 
 
 
 
 

Die nächste Ausgabe des 

 „Amtlichen Mitteilungsblattes der Gemeinden Ahrenshagen-Daskow, 
Schlemmin und Semlow“  

erscheint am 

Mittwoch, 15. Januar 2022 
Redaktionsschluss: 3. Januar 2022 
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Amtliche Mitteilungen 
 
 
 
 
 

Amt Ribnitz-Damgarten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bekanntmachung der Gemeindewahlleitung  

Sitzübergang in der Gemeindevertretung Ahrenshagen-Daskow 
 

 
Gemäß § 46 Abs. 5 Landes- und Kommunalwahlgesetz M-V gebe ich bekannt, dass  
 

Armin Stoll (Bauernverband und ländlicher Raum) 
 

durch Verzicht seinen Sitz in der Gemeindevertretung Ahrenshagen-Daskow verloren hat. 
 

Der Sitz ist gemäß § 46 Abs. 2 und 5 Landes- und Kommunalwahlgesetz M-V mit Wirkung vom  
11. November 2021 auf  
 

Dr. Herbert Brandhorst (Bauernverband und ländlicher Raum) 
 

übergegangen. 
 

Ribnitz-Damgarten, 15. Dezember 2021 
Stefan Krause, Gemeindewahlleiter 
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Gemeinde Semlow
 
 
 
 

Bekanntmachung  
des Jahresabschlusses für das Jahr 2020 des Eigenbetriebes Abwasser Semlow 

gemäß § 14 Abs. 5 KPG M-V 
 

 

1.  Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 
 
"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 
 
An die Gemeindevertretung des Abwasserbetriebes Semlow, Eigenbetrieb der Gemeinde Semlow, Semlow: 
 
Prüfungsurteile 

 
Wir haben den Jahresabschluss des Abwasserbetriebes Semlow, Eigenbetrieb der Gemeinde Semlow, Semlow  - bestehend aus 
der Bilanz zum 31. Dezember 2020, der Gewinn- und Verlustrechnung, Finanzrechnung sowie Anhang für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar bis  31. Dezember 2020 einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden geprüft. 
Durch § 13 Abs. 3 KPG M-V wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch auf die 
wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes i. S. v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG i. V. m. § 14 Abs. 2 KPG.   
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 
• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in  allen  wesentlichen  Belangen den Vorschriften der EigVO M-V i. V. m. 

den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31.12.2020 sowie seiner Ertragslage für 
das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2020 und 
  

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen 
wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der 
EigVO M-V und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.  
 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 13 Abs. 3 
KPG M-V unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im 
Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres 
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig, in Übereinstimmung mit den 
deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu 
dienen.  
 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des  Jahresabschlusses, der  den  Vorschriften der EigVO 
M-V in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die 
sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die 
Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - 
falschen Darstellungen ist.  
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs 
zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in 
Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür 
verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.  
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Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang 
steht, den Vorschriften der EigVO M-V  entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als 
notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften 
der EigVO M-V zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu 
können.  
 
 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen 
- beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften EigVO M-V  entspricht und die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.  
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche 
falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden 
als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten 
beeinflussen.  
 
 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.  

Darüber hinaus  
• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher 

Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese 
Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei 
Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte 
Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 
 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und 
den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, 
die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit 
dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.  
 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit 
zusammenhängenden Angaben.  

 
• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, 
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen 
können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen 
oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise.  
Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine 
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 
• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben 

sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.  

 
• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm 

vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs. 
 
• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im 

Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den 
zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und 
beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges 
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. 
Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten 
Angaben abweichen.  
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der 
Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir 
während unserer Prüfung feststellen. 
 
Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen 
 
Erweiterung der Jahresabschlussprüfung gemäß § 13 Abs. 3 KPG M-V 

 
Aussage zu den wirtschaftlichen Verhältnissen 
 

Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnissen des Eigenbetriebs i. S. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGB im Geschäftsjahr vom 1. 
Januar bis 31. Dezember 2020 befasst. Gemäß § 13 Abs. 3 KPG M-V haben wir in dem Bestätigungsvermerk auf unsere 
Tätigkeit einzugehen.  
Auf Basis unserer durchgeführten Tätigkeiten sind wir zu der Auffassung gelangt, dass uns keine Sachverhalte bekannt 
geworden sind, die zu wesentlichen Beanstandungen der wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebs Anlass geben.  
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 
 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebs sowie für Vorkehrungen 
und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers  
 

Unsere Prüfung haben wir entsprechend dem IDW Prüfungsstandard: Berichterstattung über die Erweiterung der 
Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720), Fragenkreise 11 bis 16, durchgeführt. 

 
Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist es, anhand der Beantwortung der Fragen der Fragenkreise 11 bis 16 zu 
würdigen, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse zu wesentlichen Beanstandungen Anlass geben. Dabei ist es nicht Aufgabe des 
Abschlussprüfers, die sachliche Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der gesetzlichen Vertreter und die Geschäftspolitik zu 
beurteilen. 
 
Ribnitz-Damgarten, den 03. August 2021 
 

 Hanseatische Prüfungs- und 
 Beratungsgesellschaft mbH 

           Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 
                   Siegel 
 
                                                                     gez. Dietmar Hölscher                       gez. Eberhard Krutzsch  
              Wirtschaftsprüfer         Wirtschaftsprüfer“ 

 

 

2.  Feststellungsvermerk des Landesrechnungshofes Mecklenburg-Vorpommern 
 
Die Stellungnahme des Landesrechnungshofes Mecklenburg-Vorpommern lag zum Zeitpunkt der 
Beschlussfassung noch nicht vor und wird nach Vorlage öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Auszug aus dem Protokoll der öffentlichen Gemeindevertretersitzung der Gemeinde Semlow 
vom 01.12.2021: 
 
Beschluss-Nr. Se/BV/FA-21/076      
 
1.  Der vom Betriebsführer erstellte Jahresabschluss zum 31.12.2020 des Eigenbetriebes Abwasser       
     Semlow wird in der vorliegenden Fassung festgestellt. 
2.  Dem Werkleiter und Betriebsführer werden für das Wirtschaftsjahr 2020 Entlastung erteilt. 
3.  Der Jahresgewinn von 39.506,43 EUR wird mit dem bestehenden Gewinnvortrag verrechnet und auf neue    
     Rechnung vorgetragen.  
     Der Gewinnvortrag beläuft sich damit auf 319.231,68 EUR.     
 
 
 
 
 
 
 
 

Die öffentliche Auslegung des Jahresabschlusses 2020 des Eigenbetriebes Abwasser Semlow erfolgt sieben Tage 
lang, ab Bekanntmachung, während der Dienstzeiten im Bürgerbüro Ahrenshagen. 
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4. Änderungssatzung  
 
 

zur Satzung über die Beseitigung von Abwasser aus Grundstück-
sabwasseranlagen und über die Erhebung von Abwassergebühren der 
Gemeinde Semlow  
(Grundstücksabwasseranlagen- und Gebührensatzung)  
   
 
Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) und 
der §§ 1, 2 und 6 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KAG M-V) 
wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung  Semlow vom  1. Dezember 2021 folgende 
Änderungssatzung zur Satzung über die Beseitigung von Abwasser aus Grundstücksabwasseranlagen 
und über die Erhebung von Abwassergebühren der Gemeinde Semlow erlassen:  
   
 

Artikel I  
 

1. § 1 Abs. 3 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst:  
Sie bedient sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben Anlagen und Einrichtungen Dritter bzw. beauftragt Dritte 
mit der Durchführung.  
   
2. § 4 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst:  
Die Termine für diese Regelentleerungen sind vom Anschluss- und Benutzungspflichtigen mit einem 
Entsorgungsunternehmen abzustimmen.  
   
3. § 4 Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst:  
(2) Ist bei Campingplätzen, Wochenendhausgebieten, Kleingartenanlagen und dergleichen abweichend 
von der Regelentleerung nach Absatz 1 die Abfuhr des Schlamms bzw. des Abwassers erforderlich, so 
hat der Grundstückseigentümer mit dem Entsorgungsunternehmen einen besonderen Termin zu 
vereinbaren.  
   
4. § 4 Abs. 3 wird gestrichen  
 

5. Abschnitt II wird gestrichen  
 

6. Abschnitt III wird zu Abschnitt II  
   
7. § 11 wird zu § 6 und wie folgt neu gefasst:  
Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  
a) nach § 3 Abs. 1 die Grundstücksabwasseranlage nicht ordnungsgemäß herstellt oder betreibt oder 
nicht mehr benötigte Anlagen nicht beseitigt,  
b) nach § 3 Abs. 2 unzulässige Abwassereinleitungen vornimmt,  
   
 

Artikel II  
 

Die Änderungssatzung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.  
 
 
 
 
 



   

 

Nummer 12/2021         .           Jg. 17           .         Amtliches Mitteilungsblatt der Gemeinden              .        Seite 7 
                                                                                 Ahrenshagen-Daskow, Schlemmin und Semlow 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

Nummer 12/2021         .           Jg. 17           .         Amtliches Mitteilungsblatt der Gemeinden              .        Seite 8 
                                                                                 Ahrenshagen-Daskow, Schlemmin und Semlow 
 
 
 
 
 
 
 

1. Änderungssatzung  

zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Schmutzwasserbeseitigung in der Gemeinde Semlow (Schmutzwassser-
gebührensatzung)  
   
 
Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) und 
der §§ 1, 2 und 6 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KAG M-V)  
wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung Semlow vom  1. Dezember 2021 folgende 
Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Schmutzwasserbeseitigung in 
der Gemeinde Semlow (Schmutzwassergebührensatzung) erlassen:  
   
 

Artikel I  
   
§ 3 Abs. 7 wird wie folgt neu gefasst:  
   
(7) Die Benutzungsgebühr beträgt 4,70 €/m³. 
  
   

Artikel II  
   
Die Änderungssatzung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.  
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Weitere Beschlüsse der Gemeindevertretung Semlow 
 

 
 
 
 
 

Die Gemeindevertretung Semlow hat in ihrer Sitzung am 1. Dezember 2021  
 
 
 
 
 
 
 
 

● die Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage zum Jahresabschluss 2018 der Gemeinde 
Semlow, die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses der Gemeinde Semlow für das Haushaltsjahr 
2018 und die Entlastung der Bürgermeisterin der Gemeinde Semlow für das Haushaltsjahr 2018 
beschlossen. 
 
Der Jahresabschluss mit den abschließenden Prüfungsvermerken des Rechnungsprüfungsausschusses 
liegt vom 15. Dezember 2021 bis 15. Januar 2022 zu den allgemeinen Öffnungszeiten im Bürgerbüro 
Ahrenshagen, Todenhäger Str. 2, zur Einsichtnahme aus. 
 
● auf der Grundlage der überarbeiteten Gebührenkalkulation für das Jahr 2022 den 
Schmutzwassergebührensatz gemäß § 3 der Schmutzwassergebührensatzung der Gemeinde Semlow bis 
zum 31.12.2022 beschlossen. 
Die Benutzungsgebühr entsprechend § 3 der Schmutzwassergebührensatzung der Gemeinde Semlow 
ändert sich auf 4,70 €/m³. 
 
● Baumpflegearbeiten im Herbst/Winter 2021/2022 sowie Baumpflanzungen in der Gemeinde Semlow 
beschlossen. 
 
● die Erschließung von Bauparzellen (Erweiterung einer Baustraße) in der Zornower Straße 
beschlossen. 
 
● einen Gestattungsvertrag zur Benutzung eines Grundstückes der Gemeinde Semlow zum Bau und 
Betrieb einer Trasse zum Transport elektrischer Energie im OT Plennin beschlossen. 
 
● einen Freiflächen-Mietvertrag zur Vermietung einer Grundstücksfläche der Gemeinde Semlow zur 
Errichtung eines Funkmastes für den Betrieb und die Unterhaltung von Funkstationen im OT Semlow 
beschlossen. 
 
● die Veräußerung einer Arrondierungsfläche zu einer Gebäude- und Freifläche in der Marlower Straße 
im OT Semlow (Gemarkung Semlow, Flur 1, Teilfläche von ca. 200 m² des Flurstückes 163/1) 
beschlossen. 
 
● die Veräußerung einer Arrondierungsfläche zu einem Hausgrundstück in der Hauptstraße im OT 
Semlow (Gemarkung Semlow, Flur 1, Teilfläche von ca. 400 m² des Flurstückes 70/4) beschlossen. 
 
 
 
 
 
 
 

● beschlossen, keinen Gebrauch vom Vorkaufsrecht für die Grundstückskaufverträge unter den lfd. Nrn. 
7/21 bis 9/21 zu machen. 
 
● die Vergabe über den Austausch der Heizungstherme mit Schornstein im Feuerwehrgerätehaus 
Semlow beschlossen. 
 
● einen Beschluss zur Umschuldung von Darlehen gefasst. 
 
 

Semlow, 15. Dezember 2021 
Andrea Eichler, Bürgermeisterin 
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Informationen und Mitteilungen 
aus dem Amtsbereich  

 

 
 
 
 
 
 

Aus dem Amt Ribnitz-Damgarten

 

 
 
 
 
 

Öffnung der 
Verwaltungseinrichtungen des Amtes 

Ribnitz-Damgarten 
 
 

 
 
 
 

Die Stadtverwaltung Ribnitz-Damgarten ermöglicht den 

Bürgerinnen und Bürgern mit einer vorherigen 

telefonische Terminvereinbarung persönliche 

Sprechzeiten mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.  

Bedingung dafür ist die zwingende Einhaltung der 

Maskenpflicht und die in Corona-Zeiten geltenden und 

bekannten Kontakt- und Hygieneregeln.  

 

Die Verwaltung ist zu den üblichen Sprechzeiten besetzt 

und telefonisch und per E-Mail erreichbar. Die 

Kontaktdaten finden Sie unter: 

https://www.ribnitz-damgarten.de/rathaus/aemter-und-

leistungen/verwaltungsstruktur/ 

 

Zur Nachvollziehbarkeit einer möglichen Infektionskette 

werden Kontaktlisten über die Besucher geführt. Bisher 

festgelegte Sicherheitsmaßnahmen für Bereiche mit 

besonders hohem Publikumsverkehr bleiben weiterhin 

bestehen. 

 

In der Zeit vom 24.12.2021 bis 02.01.2022 bleibt 

das Rathaus nebst Außenstellen geschlossen. 

Das Bürgerbüro Ahrenshagen bleibt vom 

17.12.2021 bis 02.01.2022 geschlossen. 

Am 03.01.2022 sind die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter wieder für Sie da. 
 
 

______________________________________________ 
 

Sprechzeiten der Verwaltung des Amtes 
Ribnitz-Damgarten 

 
 
 
 

 
 

Montag  13:00 – 16:00 Uhr 

 Dienstag  09:00 – 12:00 Uhr 

   13:00 – 16:00 Uhr 

 Mittwoch  13:00 – 16:00 Uhr 

 Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr 

   13:00 – 18:00 Uhr 

 Freitag  09:00 – 12:00 Uhr 
 
 
 
 
 

 

Aus organisatorischen Gründen bleiben das Bürgerbüro 

Ahrenshagen und das SG Steuern  mittwochs 

geschlossen. Ebenso aus organisatorischen Gründen 

bleiben das Standesamt, die Wohngeldstelle und das SG 

Schule und Kita  bis auf Weiteres mittwochs und 

freitags geschlossen. 

______________________________________________ 
 

 

Das Einwohnermeldeamt bietet in Ausnahme-
fällen zusätzliche Sprechzeiten nach Verein-
barung unter der Tel.-Nr. 03821 8934133 an. 

  
 

 
 
 

Die Bürgersprechstunden des 
Kontaktbeamten der Polizei 

 
 
 
 
 
 

finden bis auf Weiteres nicht statt.  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sprechtag der Schiedsstelle 

 

Die Sprechstunde der Schiedsstelle des Amtes Ribnitz-

Damgarten mit der amtierenden Schiedsperson, Frau 

Sybille Dally, findet jeden 3. Donnerstag eines Monats 

in der Zeit von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr  im Rathaus 

Ribnitz, Bürgerbüro (Zimmer 101), Tel. 03821 8934826, 

E-Mail: schiedsstelle@ribnitz-damgarten.de), statt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sprechtage der Rentenversicherung 
Nord 

 

Die  Deutsche  Rentenversicherung    Nord  führt  jeden 1. 

und 2. Donnerstag im Monat (09:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

und 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr) ihren Sprechtag 

im  Ribnitzer Rathaus (Beratungsraum, Zimmer 101) 

durch. 

 

Wir weisen darauf hin, dass Termine im Vorfeld über die 

Rentenversicherung Nord unter der Telefonnummer 0381 

3390   oder per E-Mail:  

beratungsstelle-in-rostock@drv-nord.de   

vereinbart werden sollten. 

 

Informationen, auch über Beratungsstellen in Ihrer Nähe, 

erhalten Sie auf den Seiten der Deutschen 

Rentenversicherung Nord:  

www.deutsche-rentenversicherung.de  

   

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Sprechtage der Energieberatung der 

Verbraucherzentrale M-V  

 
 

 

Jeden 1. + 3. Donnerstag im Monat , 14:00 - 17:00 Uhr 
 
 
 

Die Sprechtage finden in der Kreisgeschäftsstelle der 

Volkssolidarität, barrierefrei, in der Grünen Straße 7 in 

Ribnitz-Damgarten statt.  Termine  bitte im 

Vorfeld kostenfrei unter 0800 809 802 400 oder zum 

Ortstarif unter 0381 2087050 vereinbaren. 
 

http://www.deutsche-rentenversicherung.de/
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Sicherheitsbestimmungen beim Silvesterfeuerwerk beachten 

Alle Anwohner der Eickhofer Straße in Schlemmin und im OT Zornow werden dringlichst gebeten, 

beim Abbrennen von Silvesterraketen die erforderlichen Sicherheitsbestimmungen - insbesondere 

Einhaltung der Abstände und Flugrichtung der Raketen zu den Reetdachhäusern - einzuhalten. 

Eine besondere Gefährdung dieser Häuser durch Raketen verursachte Dachbrände muss unbedingt 

vermieden werden. 

Ingo Woyczeszik 

SGL Ordnungsangelegenheiten 

 

 
 
 

 

Aus der Gemeinde Ahrenshagen-
Daskow
 
 
 
 
 
 

 
 

Sprechstunden der Bürgermeisterin 
 
 
 

Die Sprechstunden der Bürgermeisterin der Gemeinde Ahrenshagen-Daskow für die Monate Dezember 

und Januar finden wie folgt: 

 

am Donnerstag, dem   6. Januar 2022   von 16:30 – 18:00 Uhr  

am Donnerstag, dem 13. Januar 2022   von 16:30 – 18:00 Uhr  

am Donnerstag, dem 20. Januar 2022   von 16:30 – 18:00 Uhr  

 

unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln im Bürgerbüro Ahrenshagen, Todenhäger Str. 2, 

statt. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Termine unter der Tel.-Nr. 038225 51010 zu vereinbaren. 
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     www.anglerverein-daskow.de      post@anglerverein-daskow.de 
 

Frohe Weihnachten 
 
 

Der  Vorstand  des  Anglervereins Daskow 1962 e. V. wünscht seinen 

Mitgliedern und den Einwohnern der Gemeinde Ahrenshagen-Daskow 

ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2022! 

Der Vorsitzende 

Fred Bruch 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weihnachtsgrüße 

Der Feuerwehrverein Pantlitz e. V. und die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Pantlitz 

wünschen allen Einwohnern von Pantlitz und der Gemeinde Ahrenshagen-Daskow ein frohes 

Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das neue Jahr 2022.  

Der Feuerwehrverein Pantlitz bedankt sich bei den Kameraden der Feuerwehr für die gute 

Zusammenarbeit und wünscht sich für das kommende Jahr weiterhin ein kameradschaftliches 

Miteinander. 

Falls es die Corona-Bedingungen zulassen, freuen wir uns darauf, Sie zum 

Tannenbaumverbrennen im nächsten Jahr am 05.02.2022 - als erste unserer Veranstaltungen - 

wieder zahlreich bei uns zu begrüßen. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weihnachtsgrüße aus Altenwillershagen 

 
 

Es heißt: zur Weihnachtszeit werden Wünsche wahr! 

Darum wünschen wir euch Glück, Zufriedenheit und Gesundheit sowie ein gutes neues Jahr! 

 

Dorfgemeinschaft Altenwillershagen e. V. 
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Pflegeeinsätze  auf den Wiesen und Weiden an der 

Naturschutzstation Gruel mit Unterstützung durch die  

ADAP Technik GmbH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am 23. November führten die Mitarbeiter der Naturschutzstation auf den Wiesen hinter der Ortslage 

Gruel wiederholt Pflegemaßnahmen durch. Personell wurden sie dabei von einigen engagierten 

ehrenamtlichen Helfern unterstützt. Weitere Hilfe, technischer Art, gab es vor dem Einsatz durch eine 

Spende der ADAP Technik GmbH aus Ahrenshagen.  

Der Geschäftsführer Olaf Stietzel überreichte Hardo Wanke vor der Naturschutzstation dazu eine 

Akkukettensäge. Hierfür möchten sich die Mitarbeiter der Naturschutzstation an dieser Stelle 

nochmals recht herzlich bei der ADAP bedanken. 

Bei den Arbeiten auf den Wiesen zwischen Gruel und dem Wald des Tribohmer Bachtales und auf den 

Moorwiesen in der Recknitzniederung geht es aktuell um den Rückschnitt von übermäßigem 

Gehölzbewuchs. Durch die Ausbreitung von Erlen- und Birkenjungwuchs und insbesondere von 

Weidensträuchern, hat sich die Fläche der artenreichen Wiesen in den vergangenen Jahren zum Teil 

bereits deutlich verkleinert. Für viele Pflanzen- und Tierarten des Offenlandes geht dadurch wertvoller 

Lebensraum verloren. Der Verbleib einzelner Gehölze und Gehölzgruppen z.B. aus heimischen 

Straucharten wie z.B. Weißdorn, Schlehe, Hundsrose oder Holunder ist dabei zumindest auf den 

mineralischen Wiesen durchaus wichtig und gewollt. Sie bilden nämlich wiederum Schutz und Nahrung 

für andere Arten.  

Die Arbeitseinsätze sollen in den Wintermonaten noch weitergeführt werden. 

Die Mitarbeiter der Naturschutzstation wünschen an dieser Stelle allen Einwohnern der Gemeinde 

Ahrenshagen-Daskow eine friedliche Weihnachtszeit, Gesundheit und einen guten Rutsch in das Jahr 

2022. 

Hardo Wanke 
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Unser Taschenlampenfest 

Am 18. November 2021 trafen sich die 2. Klassen der Recknitz-Grundschule 
Ahrenshagen um 17:00 Uhr zu einem Taschenlampenfest in der Schule. 

Als wir ankamen, wurde die Feuerschale angezündet. Das war eine gemütliche Atmosphäre! Viele 
Eltern hatten leckere Gerichte für das Buffet vorbereitet. Vom Grill gab es auch knackige Bratwürste. 
An der Feuerschale durften wir Marshmallows am Stock knuspern. Dann spielten wir im Dunkeln 
Verstecken und Fußball mit einem leuchtenden Ball. Das war echt cool!  

 

Plötzlich ertönte eine laute Stimme aus der Schule und völlig überraschend 
stand eine Hexe vor uns. Es war die Schulhexe Evatina, die sich schon sehr 
auf uns gefreut hat und sogar eine Überraschung verteilen wollte. Doch, oh 
Schreck! Die Überraschung wurde gestohlen. Die Hexe war sehr erbost und 
fürchterlich aufgeregt. 

Nachdem sie sich ihr Hexenmahl gekocht hatte, fand sie einen Brief von 
der Dorfhexe Ahrenshagen. Diese gab zu, dass sie aus Traurigkeit und 
Einsamkeit die Überraschung „geholt“ hatte. Sie wollte nämlich, dass die 
Kinder sie auch besuchen und hatte den Weg zu sich sogar gekennzeichnet. 
So fanden wir mit unseren Taschenlampen schnell das „Hexenquartier“ der 
Dorfhexe. Sie entschuldigte sich innig bei der Schulhexe und gab uns 
natürlich die Überraschung. Dabei half ihr sogar eine Azubihexe. 

 
Alle Kinder freuten sich über 

ein Eis! Das war ein supertoller zauberhafter Abend! 

 
„Danke an alle!“, sagen die Kinder der 2. Klassen. 
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Projekttage an der Recknitz-Grundschule Ahrenshagen: 

Müll im Meer 

Wasser ist bekanntlich die Grundlage allen Lebens. Und: Wasser ist eines der größten und vielfältigsten 

Lebensräume für Pflanzen und Tiere auf unserer Erde. Aber überall, wo Wasser genutzt wird, wird es 

auch verschmutzt. Welche Auswirkungen das auf uns Menschen und die Umwelt hat, das wollten die 

Schüler der Klassen 3a und 3b genauer erforschen. 

Am Mittwoch und Donnerstag (27.11./28.11.2021) war Willi bei uns zu Besuch in der 

Recknitz-Grundschule Ahrenshagen. Willi ist ein Mitarbeiter der Gesellschaft für solidarische 

Entwicklungszusammenarbeit MV e.V. aus Rostock (GSE e.V.). 

Gemeinsam mit ihm wollten unsere Schüler erkunden, welche Eigenschaften Wasser hat, mit welchen 

Problemen in den Weltmeeren sich die Menschheit zunehmend auseinandersetzen muss und ob es 

bereits Lösungen dafür gibt. Interaktionen, Spiele, Experimente und Phasen des gemeinsamen 

Gespräches und der Wissensvermittlung wechselten sich an diesem vierstündigen Projekttag ab. Die 

Kinder waren motiviert dabei. 

➢ Mit Hilfe eines Arbeitsblattes wurde den Kindern bewusstgemacht, dass uns Wasser überall 

umgibt, sei es in der Natur oder bei uns im Haushalt. 

➢ Bei kleinen Experimenten wurde probiert, dass Dinge im Wasser sinken oder schwimmen 

können.  

➢ Viele Sinne waren gefragt, als es darum ging herauszufinden, welcher Stoff sich im Wasser 

gelöst hatte. Die Abwasserproblematik wurde angesprochen. 

➢ Mit Hilfe eines Videos und Bildern klärte Willi die Kinder darüber auf, welche Probleme die 

Menschheit zunehmend mit der Verunreinigung des Wassers/der Meere hat. Müll wurde 

sortiert. Müll, den man in den Weltmeeren finden kann. Das Staunen war groß, als die Kinder 

erfuhren, wie lange Müll im Meer braucht, bis er zersetzt wird. Erstaunlich auch, dass Plastik 

zu Mikroplastik wird und in unsere Nahrungskette gelangen kann.  

 

Schäden, die Generationen von Menschen bisher 

verursacht haben, können teilweise nicht wieder 

gutgemacht werden. Aber wir können in der 

Schule bilden und aufklären, zukünftige 

Generationen sensibilisieren, nachhaltig und 

verantwortungsbewusst mit Wasser und dem 

Müll umzugehen. Dazu hat dieser Projekttag auf 

alle Fälle beigetragen. 

 

 

Wir bedanken uns beim Schulförderverein, der die Kosten für dieses Projekt übernimmt.  

 

 

Frauke Soltysiak 

Recknitz-Grundschule Ahrenshagen 
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FREIZEIT- & BEGEGNUNGSSTÄTTE AHRENSHAGEN-DASKOW
 
Hallo liebe Leser, 

den Monat November haben wir bis zur letzten Woche so gut es ging ausgenutzt. 

Die Freunde der Spielerunde haben sich regelmäßig getroffen und jedes Mal einen munteren 
Nachmittag mit anschließendem Kaffeetrinken miteinander verbracht. 

Auch die Radler waren noch jeden Dienstag für gut 2 Stunden gemeinsam unterwegs. Wir 
mussten nach der Zeitumstellung auch die neuen Bedingungen berücksichtigen. Schließlich 
wollten wir ja noch möglichst bei Tageslicht zurück sein. Trotzdem waren es auch so schöne 
Nachmittage, die wir schon jetzt vermissen. Gab es doch immer wieder etwas Schönes zu sehen. 
Die letzte Tour für dieses Jahr führte uns nochmals an die Recknitz, mit einem tollen Blick über 
die herbstlichen Wiesen. Bei schon tiefem Sonnenstand entdeckten wir dann eine 
Schwanenfamilie mit 3 Jungtieren. 

Der Dezember-Kegelnachmittag musste leider abgesagt werden. Die Jahresauswertung geht 
aber deswegen nicht verloren. Ich halte alles fest und hole es dann nach, wenn…!!! 
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Überblick unserer Veranstaltungen für die Zeit 
vom 15. Dezember 2021 bis 31. Januar 2022 
(Änderungen sind möglich)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aus der derzeitigen Situation heraus ist eine Planung für die angegebene Zeit nicht sinnvoll. Sobald 
wir unter annehmbaren Bedingungen wieder zusammenkommen können, werden wir unter anderem 
die Begrüßung des NEUEN JAHRES  2022  einplanen, vorgesehen für Ende Januar/Anfang Februar. 
Wir werden sehen und zu gegebener Zeit den Termin konkretisieren. Bis dahin halten wir uns zurück 
und freuen uns auf den Start im nächsten Jahr. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Und jetzt sind Weihnachtsferien bis Jahresende und darüber hinaus. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ICH WÜNSCHE ALLEN EINE SCHÖNE ADVENTS- 

 
UND WEIHNACHTSZEIT 

und vor allem Gesundheit und Wohlergehen! 
 

 

Am Montag und Dienstag bin ich in der Zeit von 08:00 bis 13:00 Uhr jetzt unter der  

Telefonnummer  0160 99533873 

zu erreichen. 
 

 
 
 

 

 

Christiane Brandhorst 

Ehrenamtliche Mitarbeiterin des ASB 
 

 

 

 

 

 

 

Adventskalender-Aktion 2021 

Ergänzend zu dem bereits in der Ostsee-Zeitung am 26.11.2021 gedruckten Artikel über unser 
Adventskalender-Projekt für Ältere und Alleinstehende bedanken wir uns herzlich für die rege 
und organisationsübergreifende Beteiligung! 

Diese erfolgte durch Mitglieder der Kirchengemeinde Ahrenshagen-Pantlitz, dem ASB-
Senioren Ahrenshagen, des VHS-Malkurses Ribnitz sowie durch Verwandte und andere 
Privatpersonen. 

Alle Helfer haben mit viel Freude und Eifer ermöglicht, das Vorhaben umzusetzen. 

Für Verbesserungsvorschläge oder weitere Personen im kommenden Jahr sind wir offen! 

Brigitte Reimer und Team 
 

  



   

 

Nummer 12/2021         .           Jg. 17           .         Amtliches Mitteilungsblatt der Gemeinden             .        Seite 18 
                                                                                 Ahrenshagen-Daskow, Schlemmin und Semlow 
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Ein frohes Fest 

Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Ahrenshagen e. V. möchte zum Jahresende 

danke sagen. Danke an alle Sponsoren für ihre Unterstützung.  

Danke an alle Mitglieder für ihre geleistete Arbeit im zurückliegenden Jahr. 

Wir wünschen allen Sponsoren und Unterstützern unseres Vereines sowie allen Mitgliedern 

und ihren Familien ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr. 

Eine Terminsache noch! Wir haben unter Vorbehalt, wegen der Corona Pandemie, folgende 

Termine für die Skat- und Romeeabende geplant:  

08.01.2022; 05.02.2022; 05.03.2022; 02.04.2022; 07.05.2022; 28.05.2022; 02.07.2022; 

06.08.2022; 03.09.2022; 01.10.2022; 05.11.2022 und 03.12.2022.  

Der Vorstand des  

Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Ahrenshagen e. V. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Die Vorstände des Dorfvereins Ahrenshagen e. V. 

und des Sportvereins „Blau-Weiß“ Ahrenshagen e. V. 
wünschen allen Vereinsmitgliedern 

Frohe Weihnachten und ein gesundes und erfolgreiches 
neues Jahr! 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Lass des Weihnachtslichtes Schein 

Eine Kerze in dir sein! 

Leuchte, deck das Dunkel zu, 

sei ein Weihnachtsbote, du! 

 

Allen Einwohnern der Gemeinde ein 

frohes Weihnachtsfest und ein gesundes 

Jahr 2022. 

Besonders wünschen wir dieses allen 

Rentnern und Rentnerinnen, da die 

Weihnachtsfeier leider ausfallen musste. 

VS OG Daskow 
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Aus der Gemeinde Schlemmin
 

 

 

HO, HO, HO 

Und wieder geht ein Jahr zu Ende! Und wieder gerade jetzt, wo Zeit 

für ein gemütliches Beieinandersein wäre, ist Corona tatkräftig zur 

Stelle.  

Das heißt also für uns als Gemeinde, erst im Neuen Jahr wieder 

durchstarten zu können, ein neuer Versuch, mit neuen Ideen. 

In diesem Sinne wünschen wir allen ein frohes besinnliches 

Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022. 

Bleibt alle gesund und kommt gut durch diese wieder starke 

Coronazeit. 

Ron Komm     Gemeindevertretung 

Bürgermeister    Schlemmin 

 
 
 
 

 

 

 

Schmückt unseren Weihnachtsbaum 

Die Grünmacher aus Damgarten bringen auch weihnachtliches Grün in unsere Gemeinde. 

Genau heißt das, dass Familie Klose unserer Gemeinde einen Weihnachtsbaum spendete. 

Dieser steht vor der Feuerwehr in Schlemmin. Wir hätten gerne ein Baumschmücken 

organisiert, doch aus gegebenem Anlass muss dies ausfallen.  

Daher würden wir uns wünschen, dass Ihr, ob Groß oder Klein, einfach den Baum schmückt.  

Gerne könnt Ihr Fotos für eine kleine Bilderstrecke  

per E-Mail an  schlemmin@gmail.com,  

über Instagram  #Schlemmin ,  

per whatsapp an  0173 80633228  

oder als Ausdruck an unsere Gemeindearbeiter geben.  

Ron Komm 

Bürgermeister 
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Fußball 

Hallo, meine lieben Fußballer und Fußballerinnen. Von mir und auch von  

unserem Fußballtrainer R. Beu heißt es jetzt „wir gehen in die Winterpause“,  
zu hoch die Coronazahlen, zu unbeständig das Wetter.  

Wir wünschen allen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest,  

unseren Kindern einen fleißigen Weihnachtsmann und  

einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022. 

Bleibt alle schön gesund und weiterhin Fußball interessiert.  

Bis bald, Eure Kerstin 
 

 
 
 
 

Das Laternenfest in Schlemmin… 

…ich weiß gar nicht, wie ich den Einstieg in diesen Artikel finden soll. Wir grübelten lange, 

ob wir in der ungewissen Corona-Lage überhaupt ein Zusammenkommen sattfinden lassen 

sollten. So entschieden wir uns schweren Herzens gegen ein Herbstfest.  

Doch ein zentraler Gedanke ließ vor allem Kerstin Berg nicht los: Wir müssen 

irgendetwas für unsere Kinder machen. Es sollte draußen sein und die Kinder 

beschäftigen können: Ein Laternenumzug. Das Konzept war zunächst ganz 

einfach. Die Kinder sollten Laternen mitbringen und die Feuerwehr würde eine 

Runde durch das Dorf absichern. Dieser Rahmen wurde dann ganz schnell durch 

die vielen Helfer gesprengt und es wurde der Platz rund ums Gemeindehaus in 

ein herbstliches Kinderparadies verwandelt. Von der Strohhüpfburg über das 

Kinderschminken und Stockbrotgrillen bis hin zum Zirkuszelt konnte man 

leuchtende Kinderaugen sehen und alles war so detailliert liebevoll dekoriert. 

Ich bin immer noch überwältigt, wie viel Mühe sich dort gegeben wurde.  

Für Kerstin und mich ist es ein Anliegen, uns noch einmal von ganzem Herzen 

bei den vielen eifrigen Helfern zu bedanken! Ihr habt einen unvergesslichen Tag 

für unsere Kinder organisiert.  

Vielen, vielen Dank! 

Ron Komm     Kerstin Berg 

Bürgermeister    Gemeindevertreterin 
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Aus der Gemeinde Semlow
 
 
 
 
 
 
 

Bürgermeistersprechstunde 
 

Die nächste Sprechstunde der Bürgermeisterin der Gemeinde Semlow findet im Februar 2022 

statt. Der genaue Termin wird in der Februar-Ausgabe des Amtlichen Mitteilungsblattes 

veröffentlicht. 

 

In   dringenden  Angelegenheiten  wenden  Sie sich bitte an das Bürgerbüro Ahrenshagen, Tel. 

038225 51010.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Die Semlower Gemeindevertretung 

wünscht auf diesem Wege allen ein 

frohes Weihnachtsfest und ein 

gesundes neues Jahr 2022. 
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